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Die Zahl der Biogasanlagen in Deutschland hat sich seit 1996 nahezu verzehnfacht.
Ende des Jahres 2007 gab es rund 3.700 Anlagen mit einer installierten Leistung von
rund 1.300 Megawatt. Bei den Gewerbeanmeldungen stellen die Unternehmen des 
öfteren die Frage nach der Zuständigkeit, da sie von mehreren Unfallversicherungs-
trägern angeschrieben werden.
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Abgrenzung der Zuständigkeit für
Biogasanlagen
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Dazu eine Klarstellung 
Bei der Gründung der gewerblichen

Berufsgenossenschaften wurde für die

BGFW als fachliche Zuständigkeit unter an-

derem Gaswerke/Gasanstalten (Einrichtun-

gen zur Gewinnung und Verteilung von

Gas) festgelegt. Damit ist die BGFW der für

Biogasanlagen fachlich zuständige gesetz-

liche Unfallversicherungsträger.

Eine Abgrenzung der Zuständigkeit ist er-

forderlich, wenn Biogasanlagen in Verbin-

dung mit landwirtschaftlichen Unterneh-

men betrieben werden. Wird eine Biogasan-

lage als sogenanntes Nebenunternehmen

geführt, so ist die landwirtschaftliche Be-

rufsgenossenschaft (LBG) zuständig. Eine

andere Ausgangssituation ergibt sich, wenn

die Anlage in einer selbständigen Rechts-

form, z. B. als GbR oder GmbH geführt

wird. Die Zuständigkeit ist hier nach dem

Produktionszweck zu beurteilen. Werden

landwirtschaftliche Abfälle mit dem Ziel be-

handelt Kompost zu erzeugen und fällt Bio-

gas dabei nur als Nebenprodukt an, so ist

für das Unternehmen die LBG zuständig.

Liegt der Schwerpunkt des Unternehmens

jedoch auf der Energieerzeugung, so ist die

BGFW der zuständige Unfallversicherungs-

träger. 

Nachdem in den Anfängen aus dem ge-

wonnenen Biogas meistens Wärme oder

Strom erzeugt worden ist, haben große Gas-

versorgungsunternehmen ihre Haltung zu

Biogas grundlegend geändert. Sie beteiligen

sich an großen Anlagen (Biogas-Parks), in 

denen das gewonnene Gas zu Biomethan

aufbereitet und dann direkt ins Erdgas-

netz eingespeist wird. Einer Studie 

zufolge könnten damit ca. 13 Prozent des

Erdgasverbrauchs in Deutschland gedeckt 

werden.

Bei der ständig steigenden Zahl von 

Mitgliedsunternehmen, die Biogasanlagen 

betreiben, sind auch eine Vielzahl von 

kleineren Anlagen, die nur vom Unterneh-

mer selbst bewirtschaftet werden.

Deshalb dieser Hinweis:
Die Unternehmer sind bei dieser Tätigkeit

nicht gesetzlich unfallversichert. Um 

dieses Risiko abzusichern, besteht die Mög-

lichkeit einer freiwilligen Versicherung.

Falls Fragen zu diesem Thema bestehen,

können Sie sich an den Mitgliederservice

der BGFW wenden. ●


